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STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0080/2014 

 

Datum: 18.12.2014 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

65 - Tiefbauamt 

 

 

Betrifft: Baubeschluss für die Verkehrsanlage Ligusterweg 4. BA 

 

Beratungsfolge: 

 
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt 10.02.2015 Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung 26.02.2015 Entscheidung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Entwurfsplanung zum Bau der 

Verkehrsanlage Ligusterweg 4.BA zu und beschließt den Bau der Verkehrsanlage. 

 

Weiterhin wird die Verwaltung mit der Erstellung des Bauprogramms beauftragt. 

 

 

 

Boginski  

Bürgermeister  

 

Anlagen 

Anlage 1 – Entwurf Bauprogramm 

Anlage 2  – Lageplan Ausbau der Verkehrsanlage Ligusterweg 4. BA  

Anlage 3 – Regelquerschnitt 1 und 2 

Anlage 4 – Lageplan Straßenbeleuchtung 
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Fin. Auswirkungen:     Ja:       Nein:          

 

Haus-

haltsjahr 

Ertrag / Aufwand 

bzw. Einzahlung/ 

Auszahlung 

Produkt-

gruppe 

 

Sachkonto 

 

Planansatz gesamt 

(in €) 

Aktueller 

Ertrag bzw. 

Aufwand 

(in €) 

a) Ergebnishaushalt: 

2015 Ertrag 54.10 437100     1.800,00 2.995,00 

2015 Aufwand 54.10 571100     1.667,00 2.367,00 

2015 Aufwand 54.10 522100 295.000,00 1.288,00 

2016 Ertrag 54.10 437100     3.600,00 5.991,00 

2016 Aufwand 54.10 571100     3.333,00 4.734,00 

2016 Aufwand 54.10 522100 295.000,00 2.575,00 

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer: 65060077) 

2014 Auszahlung 54.10 785200 100.000,00   13.243,00 

2014 Einzahlung 54.10 688100 108.000,00 179.816,00 

2015 Auszahlung 54.10 785200            0,00 128.764,00 

2015 Einzahlung 54.10 688100            0,00            0,00 

2015 Auszahlung 54.10 722100 295.000,00     1.288,00 

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor:                   Ja:                           

                                                                                  nicht erforderlich:    

Erläuterung: Für die Haushaltsreste 2014 werden durch das zuständige Fachamt im Haushaltsjahr 

2015 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen beantragt. 

 

Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich:  Ja:     Nein:    

 

Abstimmung erfolgte:                                                             Ja:     Nein:    

 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

 

 

 

Sachverhaltsdarstellung: 

 

Die Stadt Eberswalde beabsichtigt, die Erschließung im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 708 „Clara-Zetkin-Siedlung Hinter der Fliederallee“ in Abschnitten zu realisieren. 

Es ist vorgesehen, die Erschließungsbaumaßnahme des 4. Bauabschnittes bis zur 

Jahresmitte 2015 durchzuführen. 
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Neben der Straßenerschließung werden durch die Stadt in Verbindung mit dem 

Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung die Trinkwasser- und 

Abwasserleitungen verlegt, sowie in Vereinbarung mit der e. dis AG die Stromleitungen 

verlegt. 

Im November 2012 haben einzelne Erörterungstermine mit den Grundstückseigentümern 

stattgefunden. In diesen Gesprächen wurde über die voraussichtlichen Kosten und der 

mögliche Ausbau der Verkehrsanlage informiert. 

 

Im Rahmen einer Vorfinanzierungsvereinbarung haben die Eigentümer die anteiligen, auf 

das jeweilige Flurstück bezogenen Kosten als Vorausleistung eingezahlt. Die Stadt führt die 

Erschließung aus und verrechnet nach Abschluss der Maßnahme die Vorausleistung. 

 

 

 


